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Der Deutsche Juristinnenbund (djb) nimmt Einfluss auf aktuelle 
rechts- und sozialpolitische Fragestellungen. Sein Ziel ist die För-
derung der Wissenschaft durch Fortentwicklung des Rechts auf 
zwei wesentlichen Schwerpunktgebieten: der Gleichberechtigung 
und Gleichstellung der Frau in Gesellschaft, Beruf und Familie 
sowie der rechtlichen Absicherung der Lebenssituation von Kin-
dern und alten Menschen. Hierzu arbeitet der djb mit anderen 
Vereinigungen auch auf internationaler Ebene zusammen. 2000 
leistete der djb einen entscheidenden Beitrag zur Gründung der 
European Women Lawyers Association (EWLA).

Ständige Kommissionen des djb erarbeiten Stellungnahmen und 
Rechtsgutachten zu Themen wie:

n	 Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht
n	 Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht anderer  
	 Lebensgemeinschaften
n	� Strafrecht (einschließlich der Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und Kinder)
n	 Recht der sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich
n	 Verfassungsrecht, Öffentliches Recht, Gleichstellung
n	 Europa- und Völkerrecht

Aktivitäten
Die Mitglieder des djb profitieren von der Vernetzung und vom 
intensiven Wissensaustausch über gegenwärtige Rechtsfragen – 
etwa in überregionalen Seminaren, Vorträgen oder auf wissenschaft-
lichen Konferenzen. Eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen auch auf 
regionaler Ebene ermöglicht außerdem den persönlichen und beruf-
lichen Erfahrungsaustausch. Der djb wirkt durch Stellungnahmen 
und die Teilnahme an Anhörungen in Verfahren vor dem Bundesver-
fassungsgericht und den obersten Gerichten der Länder mit. Er wen-
det sich mit Anregungen und Kritik an die Parlamente, Regierungen 
und Verwaltungen des Bundes und der Länder sowie an die Medien. 
Er wird regelmäßig zu aktuellen Gesetzvorhaben gehört. 

Veröffentlichungen
Der Verband gibt verschiedene Publikationen heraus, darunter die 
„Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes“ (djbZ) und eine 
Schriftenreihe zu aktuellen frauenrechtspolitischen Fragestel-
lungen. Das 2005 erschienene „Juristinnenlexikon“ dokumentiert 
die persönliche und berufliche Geschichte „früher“ Juristinnen. 
Auf der Internetseite www.djb.de sind alle Arbeitsergebnisse 
abrufbar, daneben vermittelt sie einen Eindruck vom vielfältigen 

Deutscher Juristinnenbund e. V. 
Ein Netzwerk mit Einfluss

Verbandsleben. Die djb-Stellungnahmen belegen, warum und auf 
welchen Gebieten es auch heute noch unbedingt notwendig ist, die 
Gesetzgebung im Interesse von Frauen, Kindern und älteren 
Menschen mit frauenspezifischem und juristisch-fachlichem Blick 
zu begleiten. In Anerkennung hervorragender rechts- oder wirt-
schaftswissenschaftlicher Arbeiten vergibt der djb alle zwei Jahre 
den Marie-Elisabeth-Lüders-Wissenschaftspreis. 

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ist interessant für Juristinnen und Wirtschaftswis-
senschaftlerinnen, die sich mit Gesetzgebung, Frauenrechtspolitik 
und verwandten Themen befassen. Dies gilt ebenso, wenn sie diese 
Arbeit unterstützen möchten, ohne selbst aktiv zu werden. Auch 
junge Juristinnen sind im Netzwerk des djb gut aufgehoben. Über 
eigene Stammtische und Mailinglisten tauschen sie sich bundesweit 
über Fragen rund um Ausbildung, Berufseinstieg und Karriere aus. 

„Der Deutsche Juristinnenbund war und ist das Netzwerk meiner 
Wahl, wenn es darum geht, aktiv auf das rechts- und frauenpoli-
tische Geschehen in Deutschland und Europa Einfluss zu nehmen. 
Beachtlich, was der Verband in den Jahrzehnten seines Bestehens 
geleistet und erreicht hat.“ (Dr. h. c. Renate Jaeger, unabhängige 
Schlichterin der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, ehema-
lige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
Straßburg, Richterin des Bundesverfassungsgerichts a. D.)

Geschichte des djb
Der djb kann auf fast ein Jahrhundert der aktiven Mitgestaltung 
rechtlicher Rahmenbedingungen zurückblicken: 1914 gründeten 
engagierte Juristinnen den „Deutschen Juristinnenverein“, der die 
Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen erkämpfte, jedoch 
nach Hitlers Machtergreifung seine Arbeit einstellen musste. 1948 
fanden sich sieben engagierte Kolleginnen zur Nachfolgeorganisa-
tion des Deutschen Juristinnenvereins zusammen, die heute djb 
heißt. Zu den mittlerweile rund 2.800 Mitgliedern zählen u. a. Mi-
nisterinnen und Senatorinnen, Richterinnen des Bundesverfas-
sungsgerichts und an den obersten Bundesgerichten. Außerdem 
gehören zu ihnen zahlreiche in leitenden Positionen tätige Frauen 
in Wirtschaft, Justiz, Verwaltung und Wissenschaft.

Informationen zur Mitgliedschaft und Kontakt:
Deutscher Juristinnenbund, Bundesgeschäftsstelle, Anklamer Str. 
38, 10115 Berlin, Tel. +49 30 4432700, Fax +49 30 44327022, 
E-Mail geschaeftsstelle@djb.de, Web www.djb.de 
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Der Schwerpunkt dieses Hefts widmet sich reproduktiven Rech-
ten und dem Stand ihrer Umsetzung in Deutschland. Im Völker- 
und Europarecht sind die Begriffe der reproduktiven Rechte und 
der reproduktiven Gesundheit klar definiert. In Deutschland 
werden beide Begriffe leider (noch) kaum verwendet und vor 
allem nicht in Bezug gesetzt zu den Debatten über Reproduk-
tionstechnologien, Pränataldiagnostik, Abstammungsrecht, 
Gleichberechtigung der Geschlechter, Betreuungsrecht, der 
gesundheitlichen Versorgung von Schwangeren und Gebären-
den oder dem Mutterschutz im Betrieb. Dies zu ändern, ist der 
Arbeitsstab „Reproduktive Rechte“ des Deutschen Juristinnen-
bundes e.V. (djb) mit seinen Mitgliedern Dr. Ulrike Lembke, 
Prof. Dr. Friederike Wapler und mir angetreten. Wir knüpfen 
damit an eine Auseinandersetzung an, die der djb schon in den 
1980er Jahren auf Initiative von Prof. Dr. Dagmar Coester-
Waltjen in einer Arbeitsgruppe und späteren Kommission unter 
dem Titel „Gentechnologie“ geführt hat – im Porträt dieser 
Ausgabe erinnert sich Dr. Monika Zumstein an die damaligen 
Kontroversen. 

Reproduktive Rechte sind für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern in einer Gesellschaft besonders wichtig. Die Ent-
scheidung für oder gegen Kinder ist für den Lebensverlauf von 
Frauen immer noch enorm prägend, weil die Rollenverteilung 
der Geschlechter ihnen die Hauptverantwortung für die Kinder-
betreuung zuweist. Gleichzeitig ist der Körper Schauplatz dieser 
Auseinandersetzungen – ob es um die freie Wahl des Geburts-
orts geht (wenn immer häufiger Kreißsäle geschlossen werden 
und Hebammen ihren Beruf aufgeben müssen), um Zugang zu 
einer Samenspende auch ohne Partner, den selbstbestimmten 
und schonenden Schwangerschaftsabbruch oder schlicht die 

Möglichkeit, das Baby im Café zu stillen. Sind reproduktive 
Rechte in Deutschland verwirklicht? Die genannten Themen 
werfen zumindest erste Fragen auf. Gleichzeitig setzen vor allem 
rechtspopulistische Parteien, die derzeit weltweit neuen Zuspruch 
verzeichnen können, auf traditionelle Geschlechterrollen und 
die Förderung der Kleinfamilie mit möglichst vielen Kindern 
unter Ausschluss anderer Lebensweisen und somit auch auf die 
Einschränkung reproduktiver Freiheiten. 

Reproduktive Rechte haben auch Grenzen. Die Auseinan-
dersetzung mit ihnen kann schmerzhaft sein, ist aber gesell-
schaftspolitisch umso wichtiger. Bei der Diskussion über die 
Diagnostik vor (PID – Präimplantationsdiagnostik) und wäh-
rend der Schwangerschaft (PND – Pränataldiagnostik) findet 
ein Screening auf bestimmte Krankheiten oder Behinderungen 
statt. Dies ist hoch problematisch, weil es den Eindruck erweckt, 
es gäbe lebensunwertes Leben oder Behinderung wäre etwas, 
was sich durch richtige Planung oder rechtzeitiges Entdecken 
„vermeiden“ ließe und diese Vermeidung sei wünschenswert. 
Im August 2016 leitete der Gemeinsame Bundesausschuss ein 
Prüfverfahren über die Frage ein, ob der nicht-invasive Blut-
test, der bestimmte Formen der Trisomie diagnostiziert, eine 
Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung werden sollte. 
Bereits heute berichten Eltern von Kindern mit Trisomie 21 
(„Down-Syndrom“), dass sie gefragt werden, ob sie vor der 
Geburt davon nichts gewusst (und unausgesprochen sonst die 
Schwangerschaft abgebrochen) hätten. Dies wirft auch die Frage 
nach den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für freie re-
produktive Entscheidungen auf. 

Die Mitglieder des Arbeitsstabes wollen in diesem Heft mehr 
Fragen stellen als Antworten geben und eine Debatte über re-
produktive Rechte einleiten, die wir mit den djb-Mitgliedern 
und anderen Interessierten gemeinsam führen möchten. Der 
Bundeskongress im September 2017 in Stuttgart wird ein Ort 
für nicht immer einfache, aber stets lohnende Kontroversen und 
die Entwicklung rechtspolitischer Positionen sein. In diesem 
Heft wollen wir ein breites Spektrum der Perspektiven auf das 
Thema reproduktive Rechte zu Wort kommen lassen und zum 
Nachdenken und Diskutieren anregen. Wir freuen uns, so viele 
renommierte Expertinnen als Autorinnen gewonnen zu haben! 
Und einige von ihnen werden auch in Stuttgart als Referentinnen 
zu Wort kommen. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. Wenn etwas fehlt, 
wenn Sie etwas anders sehen oder auch Ihre Zustimmung sig-
nalisieren wollen – schreiben Sie uns (geschaeftsstelle@djb.de). 
Wir freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen!

Prof. Dr. Maria Wersig
Vorsitzende der djb-Kommission Recht der sozialen Sicherung, 
Familienlastenausgleich und des djb-Arbeitsstabes Reproduktive 
Rechte

Editorial

SS Foto: Hoffotografen
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